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Rückgabe der Bewohnerparkkarte Rückgabe der Bewohnerparkkarte 
gemäß der Tarifordnung „Benützung öffentlichen Gutes“ gemäß der Tarifordnung „Benützung öffentlichen Gutes“ 
  
  
  
Rückgabe der Bewohnerparkberechtigung innerhalb von 5 Monaten ab Gültigkeitstermin der 
Berechtigung wird ein Betrag von Euro 36,-- rückerstattet bzw. erfolgt per Überweisung. 
Rückgabe der Bewohnerparkberechtigung innerhalb von 5 Monaten ab Gültigkeitstermin der 
Berechtigung wird ein Betrag von Euro 36,-- rückerstattet bzw. erfolgt per Überweisung. 
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